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VDV-Schrift Nr. 191 „Fahrerassistenzsysteme (FAS) für Straßenbahnen zur 
Kollisionsvermeidung mit direkt im Fahrweg befindlichen Hindernissen  
– FAS der Funktionsstufe 1“ 

Ausgabe 07/2019 

Fahrerassistenzsysteme unterschiedlichster Ausprägung sind mittlerweile für Kraftfahrzeuge aller Art verfüg-
bar. Seit einigen Jahren untersuchen mehrere VDV-Mitgliedsunternehmen deren Einsatz auch in Straßen- und 
Stadtbahn-Fahrzeugen, insbesondere zur Kollisionsvermeidung mit direkt im Fahrweg befindlichen Hindernis-
sen. Da inzwischen ausreichende Erfahrungen mit dem Testbetrieb solcher Systeme vorliegen, wurde diese 
VDV-Schrift erstellt, um allen VDV-Mitgliedsunternehmen eine Hilfestellung bei der Einführung von Fahrer-
assistenzsystemen (FAS) zu geben. 

Insbesondere soll diese VDV-Schrift die Verkehrsunternehmen mit Straßen- und Stadtbahnbetrieb (straßen-
abhängige Bahnen gemäß § 2 BOStrab (§ 4 (1) PBefG)) unterstützen, bei der Beschaffung von Neufahrzeugen 
oder beim Nachrüsten von Bestandsfahrzeugen die technischen Spezifikationen, die Verfahren für die Zulas-
sung (Inbetriebnahme gemäß § 62 BOStrab) und Regelungen hinsichtlich der vertraglichen Abnahme von FAS 
gemäß BGB zu erstellen. Darüber hinaus werden auch Empfehlungen zur Einführung und zum Betrieb dieser 
Systeme gegeben.  

Unter FAS werden in dieser VDV-Schrift die Systeme verstanden, die zur Kollisionsvermeidung mit direkt im 
Fahrweg befindlichen Hindernissen verwendet werden; die dafür im weiteren Text verwendete Bezeichnung 
lautet „FAS der Funktionsstufe 1“. Diese Systeme sollen bewusst nur einfache potenzielle Kollisionspartner 
erkennen können und darauf reagieren. Damit soll ähnlich der Vorgehensweise im Automotive-Bereich eine 
generische Entwicklung der Systeme angestoßen werden. 

Christoph Hessel 
T8 | Fachbereichsleiter Fahrzeuge städtischer Schienenbahnen 
T 030 399932-23 | hessel@vdv.de 
 
Udo Stahlberg 
T1 | Fachbereichsleiter elektrische Energieanlagen und Standseilbahnen 
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